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Mietvertrag 
 
Zwischen der SG Islikon-Strass: vertreten durch Monica Gubler 
zur Benützung der Schützenstube   
 
und  
 
Name: ............................................ Vorname:.......................................... 
 
Strasse: ………………………………….  PLZ / Wohnort: …………………………………………. 
 
Geburtsdatum: ……………………………………………… 
 
Mietdauer: 
Die Miete beginnt am:   .................................. 200.             Uhr: ............. 
Und endet mit der Übergabe des Mietobjektes und der Rückgabe des Schlüssels 
 
                             Am:  ...................................200.             Uhr: ............ 
Bei einer Überschreitung der Mietdauer kann eine Nachgebühr verrechnet werden! 
 
Vom Mieter ausfüllen: 
Art der Veranstaltung: ………………………………………………………………………………… 
 
Mietzins: 
Mit der Bezahlung des Mietzinses und der Retournierung des unterzeichneten Vertrages gilt die Reser-
vation als definitiv.  
Bis dahin gilt die Reservation als provisorisch und kann bei Bedarf anderweitig vermietet werden. Solan-
ge der Mietzins und / oder der Mietvertrag noch ausstehend ist, wird kein Schlüssel ausgehändigt. 
 
Der Mietzins für die obige Dauer beträgt:                                                      Fr. .................... 
In diesem Preis sind die elektr. Heizkosten / Strom und Wasser inbegriffen. 
Kaution:                                                                                                         Fr. ……………. 
Zusätzliche Kosten: 
Das Cheminéeholz wird nach effektivem Verbrauch verrechnet. Fr. 5.- pro Fach. 
 
Übergabe: 
Die Schützenstube wird dem Mieter in gereinigtem Zustand und mit dem darin befindlichen Inventar und 
Geschirr übergeben: Bei der Schlüsselübergabe wird ein Depo (Kaution) bis Fr. 500.- eingezogen!  
Bei Schlüsselverlust oder verspäteter oder unsauberer Rückgabe der Schützenstube wird dieser Betrag 
nicht oder nur teilweise zurückbezahlt! (Abrechnung, wenn alles i.O.) 
 
Schäden: 
Für Schäden an Mobiliar und Gebäude, Mängel an Apparaten sowie beschädigtes oder fehlendes 
Besteck, Geschirr und Trinkgefässe werden die effektiven Kosten verrechnet. 
 
Die zusätzlichen Kosten müssen bei der Rückgabe beglichen werden. 
 
Rückgabe: 
Das Lokal, das Mobiliar sowie das Ess-, Trink- und Küchengeschirr muss gereinigt werden. Zusätzliche 
Reinigungs-, Aufräumungs- und Entsorgungsarbeiten werden separat verrechnet. 
 
 



 
Ruhe: 
Es ist darauf zu achten, dass die Stereoanlage auf eine normale Lautstärke eingestellt ist und nur bei 
geschlossenen Fenstern (ausg. Küche ) benützt werden darf. Die Benützung von mitgebrachten Anlagen 
ist nicht gestattet. Veranstaltungen sind so zu gestalten, dass die angrenzenden Bewohner keine Ru-
hestöhrung erfahren. Daraus resultierende Bussgelder gehen in voller Höhe zu Lasten des Mieters. 
 
Benützung von  elektr. Geräten: 
Die Stromversorgung bricht zusammen bei einer Überbeanspruchung. Nicht mehrere elektr. Geräte 
gleichzeitig benützen. (Raclette-Grill, Warmhalteplatten, u.s.w.) 
 
Der Sicherungskasten ist für den Mieter nicht zugänglich!  
 
Kamin: 
Beim endgültigen Verlassen der Lokalität muss der Kamin kalt sein. Die Asche ist aus dem Cheminée zu 
entfernen und ausserhalb der Gebäulichkeiten, in dem dafür bereitgestellten Behälter zu deponieren. 
 
Lüftung: 
Die Lüftung ist beim Verlassen der Schützenstube abzustellen. Zugleich ist eine Kontrolle der Wasser-
hähne in der Küche und den WC`s vorzunehmen. 
 
Abwaschmaschine: 
Es steht zurzeit eine Gläserspülmaschine zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung. 
Keine zusätzlichen Spülmittel verwenden! 
 
Feuer / Feuerwerk: 
Im Freien darf kein feuer angezündet werden. Das Abbrennen von Knall- und Feuerwerkskörpern bei 
Tag und bei Nacht ist verboten. 
 
Parkordnung: 
Die Anzahl der Parkplätze sind beim Schützenhaus beschränkt. Sie sind nur für Zubringer und Behinder-
te gestattet. 
Weitere Parkplätze sind an der alten Landstrasse (bei Firma Hertsch) zu benutzen. Die Zufahrtswege 
und Ausfahrt der Halle (Raschotherm) sind freizuhalten. Durchfahrtweg für Feuerwehr und Retungsfahr-
zeuge frei halten. 
 
Landschaden: 
Die SG Islikon-Strass übernimmt keine Haftung bei Landschaden oder Schäden an Dritten irgendwel-
cher Art. Der Mieter trägt die vollen Wiederherstellungskosten. 
 
Feier von Personen unter 20 Jahren: 
Bei Feiern von Personen unter 20 Jahren muss eine Person über 20 Jahren anwesend sein, der die 
ganze Verantwortung übergeben wird und auch den Vertrag unterzeichnet. 
 
Bei Verstössen gegen den Vertrag oder Reklamationen, ist ein Mitglied der SG Islikon-Strass berechtigt, 
die Feier sofort abzubrechen. Eine Rückerstattung der Miete und Kaution entfällt in diesem Falle. Dies 
gilt insbesondere auch, falls ein Mietglied nachts wegen Verstösse gegen den Mietvertrag gerufen wer-
den muss. 
 
Der / die unterzeichnete Mieter / in erklärt sich mit den vorstehenden Bedingungen vollumfänglich  ein-
verstanden. 
 
Bei Personen unter 20 Jahren, der gesetzliche Vertreter 
 
 

Islikon, den ................................... Ort: Datum: ....................................... 
 
SG Islikon-Strass 
Der Vermieter: Der, die Mieter/in: 
 
..................................................... ........................................................ 
                                                                              (Vorderseite: Art der Veranstaltung eintragen) 


